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dargelegten Begründung bejaht 
wurde. Dafür kommt es auch 
nicht darauf an, ob das hohe 
Risiko dann nochmals zur Ge-
winnerzielung zuungunsten des 
Anlegers gestaltet wurde, mit 
der Wirkung eines negativen 
Anfangsmarktwertes, oder zu 
Beginn zwischen Anleger und 
Bank als ausgeglichen anzu-
sehen ist, sodaß zwangsläufig 
ein systematischer Gewinn der 
Bank nicht zu erwarten wäre 
(Anfangsmarktwert = Null).

Fortwirkung für den 
Anlegerschutz

Die Entscheidung des BGH 
zum Thema gibt nunmehr 
Anlegern die Möglichkeit, 
auch bei Spread-Ladder-Swaps 
Schadensersatzansprüche gegen 
die beratenden Banken geltend-
zumachen, wenn eine Risikobe-
fragung bzw. -aufklärung nicht 
oder nicht zureichend erfüllt 
wurde. Ob sich die getroffenen 
Feststellungen auch auf sonstige 
Swap-Geschäfte übertragen 
lassen, bleibt indes abzuwarten. 
Fest steht jedoch bereits jetzt, 
daß die Entscheidung Signal-
wirkung für viele andere Ver-
fahren und Streitigkeiten hat 
und den mit dem Thema be-
faßten Richtern entsprechend 
die künftig einzuschlagende 
Richtung aufzeigt, nämlich 
zugunsten des Anlegers.

*von Dipl. Jur. (Univ) Franziska 
Plaß, und Dr. Johannes Fiala, 
Rechtsanwalt (München), MBA 
Finanzdienstleistungen (Univ.), 
MM (Univ.), Geprüfter Finanz- 
und Anlageberater (A.F.A.), Lehr-
beauftragter für Bürgerliches- und 
Versicherungsrecht (Univ.), Bank-
kaufmann (www.fiala.de) und 
Dipl.-Math. Peter A. Schramm, 
Sachverständiger für Versicherungs-
mathematik (Diethardt), Aktuar 
DAV, öffentlich bestellt und ver-
eidigt von der IHK Frankfurt am 
Main für Versicherungsmathema-
tik in der privaten Krankenversi-
cherung (www.pkv-gutachter.de).
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n den Städten ist schnel-
les Internet inzwischen 

eine Selbstverständlichkeit. 
Wer eine schnelle Anbindung 
möchte, bekommt sie. An den 
Randbereichen von Ballungs-
gebieten und vor allem im 
ländlichen Raum ist es schon 
etwas Besonderes, wenn eine 
Gemeinde richtig schnelles 
Internet für alle hat. Ein Recht 
auf schnelle Anbindung per 
Gesetz gibt es bisher nicht...
von Elke Neureuther

Der bisherige Breitbandausbau 
ist nicht nur ein Thema in 
den Gemeinden. Jüngst wurde 
im Deutschen Bundestag im 
Rahmen der Novellierung des 
Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) diskutiert, ob es ein 
Recht auf schnelles Internet 
geben soll. Der sog. Univer-
saldienst hätte zum Ziel, den 
Ausbau mit schnellen Netzen 
im ländlichen Raum sicher zu 
stellen und nicht den Anbietern 
zu überlassen. Außerdem soll-
ten durch die Neufassung des 
Gesetzes u.a. der Verbraucher-
schutz gestärkt, die Gebühren 
für Warteschleifen reguliert 
und der Datenschutz verbessert 
werden. 

Breitband für alle 
mit 50 Mbit/s?

Bereits im März dieses Jahres 
hat das Bundeskabinett den 
Entwurf einer Novelle des TKG  
beschlossen. Vorgesehen war 
dort auch, "daß der ländliche 
Raum schnellstmöglich mit 
leistungsfähigen Breitbandan-
schlüssen versorgt wird. 2015, 
spätestens aber 2018, soll eine 
flächendeckende Verfügbarkeit 
von Breitbandanschlüssen mit 
einer Bandbreite von 50 MBit/s 
erreicht werden." Die genannte 
Geschwindigkeit ist bei Weitem 
höher als die, die bisher in den 
meisten ländlichen Gebieten 
zu finden ist oder von den lan-
desweiten Förderprogrammen 

mitfinanziert wird. Im April 
folgte die Stellungnahme des 
Bundesrats, der nach der ersten 
Befassung der Meinung war, 
daß er "die im Zusammen-
hang mit dem Breitbandaus-
bau angestrebte Bandbreite 
von 50 MBit/s" kritisch sehe. 
"Angesichts der Dynamik der 
Breitbandentwicklung sei dies 
zu statisch."

Rösler vertraut auf 
Arbeitsteilung 

Mitte Mai befaßte sich dann 
der Bundestag in erster Lesung 
mit der Novelle und überwies 
sie zur weiteren Beratung in 
den Wirtschaftsausschuß, den 
Innenausschuß, den Rechts-
ausschuß, den Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz und 
den Ausschuß für Kultur und 
Medien. Am 27. Oktober be-

riet der Bundestag in zweiter 
Lesung über die Novelle des 
TKG. Einige Oppositionspo-
litiker beklagten bei der Aus-
sprache, daß sie die 100 Seiten 
mit Änderungsanträgen zum 
TKG erst zwei Tage zuvor be-
kommen hätten. Im Anschluß 
an die Debatte verabschiede-

te der Bundestag gegen die 
Stimmen der Opposition den 
Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung in der vom Ausschuß 
für Wirtschaft und Technologie 
geänderten Fassung. Sowohl die 
Änderungsanträge, als auch die 
Entschließungsanträge der Op-
position wurden abgelehnt. Der 
Universaldienst war hier bereits 
herausgestrichen. Der Bundes-
wirtschaftsminister Dr. Philipp 
Rösler (FDP) begründet dies 
mit der bewährten "Arbeitstei-
lung im Rahmen der Sozialen 
Marktwirtschaft. Der Gesetz-
geber beschränkt sich auf die 
Vorgabe des Rahmens, während 
die Unternehmen gefordert 
sind, mit den notwendigen Ide-
en, Technologien, Innovationen 
und Geschäftsmodellen selber 
für neue Netze zu sorgen. Das 
heißt, die Unternehmen und 
nicht der Staat haben die Netze 
zu bauen." 

I

Schnelle Netze, Teil 21: 
Überall schnelles Internet?
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Sutter (SPD) sei nach jetzigem Stand we-
nigstens vorgesehen, daß der Anbieter den 
Kunden informieren muß, wenn er von der 
vertraglich vereinbarten Geschwindigkeit 
abweicht. Sie fordert, daß  den Verbrauchern 

" ve r t r ag -
l i ch  e ine 
Minde s t -
geschwin-
d i g k e i t 
zugesichert 
wird und 
e in  Son -
derkündi-

gungsrecht für den Fall eingeräumt werden" 
muß, wenn diese nicht geliefert werden 
kann.

Mobiles Internet: 
Geschwindigkeiten teilen 

Sobald mehrere Nutzer über eine Mobil-
funkverbindung ins Internet gehen, teilen 
sie sich die Geschwindigkeit. Das bedeutet 
zwangsläufig, daß die Geschwindigkeit, 
die jedem Einzelnen zur Verfügung steht, 
dadurch abnimmt. Johanna Voß (DIE 
LINKE) weist außerdem darauf hin, daß 
" immer noch über 1 Million Menschen" 
in Deutschland nur über ein Modem ins 
Internet gehen müssen. Auch sie hält es 
für die Aufgabe der Bundesregierung, „den 
Unternehmen die nötigen Vorgaben zu 
machen oder aber die Netze in die öffentli-
che Hand zu überführen.“ Der Bundestag 
hat die TKG-Novelle bereits verabschiedet. 

Nun muß der Bundesrat noch zustimmen. 
Ende November hat der Bundesrat dazu 
den Vermittlungsausschuß angerufen. Die 
Wiederaufnahme des Universaldienstes in 
das Gesetz wäre dadurch möglich.

Dienstagmorgen hieß es, der Universal-
dienst sei im Antragsentwurf enthalten. 
In einem Papier der Unionsfraktion war 
zwischenzeitlich sogar von einem Uni-
versaldienst mit 16 oder 50 Mbit/s die 
Rede..." Auch für Dr. Konstantin von Notz  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sind 
Kommunikationsnetze „die entscheidenden 
Infrastrukturen der Zukunft … Erzählen 
Sie einmal den Millionen Abgehängten, 
die bis heute immer noch keinen adäquaten 
Zugang zum Netz haben, von den Anreizen, 
die Sie jetzt implementieren wollen und 

von Ihrer Aussage, daß es eigentlich gar 
keine weißen Flecken mehr gibt…So 
selbstverständlich wie die Versorgung 
mit Wasser, Strom, Post und Telefon, 
so selbstverständlich muß der Staat den 
Bürgerinnen und Bürgern den Zugang 
zum Internet gewährleisten.“ 

Was kostet der Ausbau?

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU) beruft 
sich auf Zahlen, die besagen, daß Mitte 
2011 99% der deutschen Haushalte 
mit min. 1 Mbit/s angeschlossen waren, 
"wenn man alle Technologien berück-
sichtigt". 40% der Haushalte hätten 

Zugang zu einem Anschluß mit min. 50 
Mbit/s. Besonders lobend äußerte er sich 
über den LTE-Ausbau, der Zuwächse im 
Bereich zwischen 2 - 6 Mbit/s ermöglicht 
und weiße Flecken versorgt hätte. Allerdings 
kenne auch er "viele Kollegen, die das nicht 
interessiert, weil sie in einem Gebiet woh-
nen, das in Sachen Internet ein wei-
ßer Fleck ist und wo keine Grund-
versorgung besteht." Die Kosten für 
den Ausbau sind je nach Technik 
unterschiedlich. "Die Aufrüstung 
eines DSL-Anschlußes zu einem 
VDSL-Anschluß" belaufen sich auf 
circa 700 Euro.  Das Verlegen von 
Glasfaserkabeln bis ins Gebäude 
(FTTB), koste ungefähr 1.400 Euro 
pro Anschluß, und das Verlegen von 
Glasfaserkabeln bis in die Wohnung 
(FTTHome), ungefähr 4000 Euro. 

Bezahlte Geschwindig-
keit auch liefern

Daß Kunden die tatsächlich vertraglich 
vereinbarte und bezahlte Geschwindigkeit 
auch geliefert bekommen, ist auch nicht 
selbstverständlich. Laut Rita Schwarzelühr-
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Welche Mindest-
Geschwindigkeit?

Neben der Frage, ob ein Recht auf schnelles 
Internet zu einem angemessenen Preis Sinn 
macht, wurde auch drüber diskutiert, wel-
che Übertragungsgeschwindigkeit allgemein 
nötig ist. Martin Dörmann (SPD) sieht zwei 
Aspekte im Breitbandausbau. Die flächen-

deckende Grundversorgung mit schnellem 
Internet sowie eine "dynamische Entwick-
lung und damit einen weiteren Ausbau der 
Glasfasernetze." Breitband hält Dörmann 
für einen Teil der Daseinsvorsorge: "Deshalb 
will die SPD-Bundestagsfraktion mithilfe 
einer gesetzlichen Universaldienstverpflich-
tung die Grundversorgung sicherstellen. 
Noch immer sind zahlreiche Kommunen 
und hunderttausende von Haushalten nur 
unzureichend versorgt. Universaldienst 
bedeutet dabei: Jeder hat einen Anspruch 
auf die Leistung, aber eben nicht kostenlos, 
sondern zu einem angemessenen Preis..." 
Nach Meinung Dörmanns muß sich die 
festzulegende Bandbreite an der am meisten 
genutzten Geschwindigkeit orientieren. 

"Nach Einschätzungen der Branche und der 
Bundesnetzagentur dürften diese Bandbrei-
ten irgendwo in einem Bereich zwischen 2 
und 6 Mbit/s liegen. Exakte Erhebungen 
und Zahlen gibt es allerdings noch nicht." 
Laut Dörmann sind auch die Grünen und 
die Linksfraktion für einen Universaldienst, 
die FDP aus "ideologischen Gründen ganz 
"dagegen" und in der Union gibt es ein 
ziemlich großes Durcheinander. Noch am 

Advertorial

Sie sind online! Drei Viertel aller deutschen Handwerksbetriebe haben eine eigene Website. 
Und das ist gut so: Schließlich nutzen immer mehr Kunden zunächst das Internet für die Suche 
nach Produkten und Dienstleistungen, bevor sie einen Handwerksbetrieb kontaktieren. Doch 
wie werden diese potentiellen Kunden im Netz, überhaupt auf die eigene Website aufmerksam? 
Der Werbemanager der Deutschen Post ermöglicht die regionale Schaltung von Online-
Werbung. So machen bereits viele Handwerksfirmen – auch ohne Vorkenntnisse – ganz gezielt 
im Internet auf sich aufmerksam und erreichen die Kunden in ihrer Region.

G erade kleine und mittelständische 
Unternehmen profitieren durch die 

regionale Online-Werbung des Werbemana-
gers. Mit seiner Hilfe können Handwerks-
betriebe neue Besucher für ihre Website 
generieren, neue Kunden gewinnen und 
ihren Bekanntheitsgrad steigern.
    Handwerker können beim Werbemanager 
Textanzeigen bei Google, die rechts oder 
oberhalb der Suchergebnisse erscheinen, 
oder Werbebanner auf vielbesuchten Inter-
netseiten buchen. Das Besondere: Anzeigen 
und Werbebanner sind so geschaltet, dass 
nur Interessenten aus der gewünschten 
Region die Werbung angezeigt bekommen. 

Wer den Werbemanager bucht, bekommt 
Planung, Gestaltung und Schaltung seiner 
Kampagne aus einer Hand. Denn an erster 
Stelle steht beim Werbemanager die Be-
ratung durch kompetente Experten. Die 
Experten der Deutschen Post sind von 
Google zertifiziert und arbeiten während 
der gesamten Laufzeit kontinuierlich an der 
Optimierung der Kampagne. Unterstützt 
werden diese dabei durch eine spezielle 
Software, die anhand tagesaktueller Analysen  
die Kampagne optimiert. So wird das Werbe- 
budget optimal und effizient eingesetzt. Alle 
vier Wochen zeigt ein Reporting den Erfolg 
der Kampagne auf.

Erfolgsbeispiel: Zimmerei Reich 
setzt auf Online-Marketing

242.000 Werbekontakte, 2.400 Besuche auf 
der Website und 90 direkte Kundenanfragen – 
das ist die stolze Bilanz von Zimmerei Reich 
nach zwölf Wochen Werbemanager-Einsatz. 
Und das alles für ein Werbebudget von rund 
500 Euro pro Monat! Das Handwerksun-
ternehmen aus dem bayerischen Aindling-
Gaulzhofen hatte nur wenig Erfahrung 
mit Online-Marketing. Aurelia Staniewicz, 
Marketingverantwortliche bei Reich, ist 
heute davon überzeugt: „Online-Marketing 
wird ein immer wichtigerer Bestandteil des 
Marketing-Mixes!“ Das Ergebnis zeigt: Der 
Einsatz des Werbemanagers ist sofort und 
ohne Vorkenntnisse im Online-Marketing 
möglich. 

Handwerksbetriebe setzen  
auf regionales Online-Marketing  
mit dem Werbemanager:  
So werden sie von potenziellen  
Kunden aus ihrer Region im  
Internet gefunden.

•    Gezielte, regionale Online-Werbung 
ohne Streuverluste

•    Neue Besucher für die Website und 
Steigerung des Bekanntheitsgrads

 
•    Erfolgskontrolle und Kosten- 

transparenz 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.werbemanager.de

Bei Fragen zum Werbemanager:  
0228 9086 350 
sales@dpcom.de

R ichtig we Rbe n  
im i nte R n et

von Ihrer Aussage, daß es eigentlich gar 
keine weißen Flecken mehr gibt…So 
selbstverständlich wie die Versorgung 
mit Wasser, Strom, Post und Telefon, 
so selbstverständlich muß der Staat den 
Bürgerinnen und Bürgern den Zugang 
zum Internet gewährleisten.“ 

Andreas G. Lämmel (CDU/CSU) beruft 
sich auf Zahlen, die besagen, daß Mitte 
2011 99% der deutschen Haushalte 
mit min. 1 Mbit/s angeschlossen waren, 

Wirklich schnellen Zugang ins Internet mit 50 Mbit/s gibt 
es nur in den gelb markierten Bereichen

Die Grundversorgung mit 1 Mbit/s ist in vielen Gebieten 
Deutschlands nutzbar

     Nach wie vor können 
über 1 Million Menschen 
in Deutschland nur über 
ein Modem ins Internet 

gelangen …

Überall schnelles 
Internet?

Schnelle Netze, Teil 21
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